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Parlamentarischer Vorstoss 

Vorstoss-Nr.: 115-2018 

Vorstossart: Motion 

Richtlinienmotion: ☐ 

Geschäftsnummer: 2018.RRGR.372 

Eingereicht am: 07.06.2018 

Fraktionsvorstoss: Nein 

Kommissionsvorstoss: Nein 

Eingereicht von: Schneider (Biel, SVP) (Sprecher/in) 

 
 

 

  

 
 

Weitere Unterschriften: 2 

Dringlichkeit verlangt: Nein 

Dringlichkeit gewährt:     

RRB-Nr.:  vom  

Direktion: Bau-, Verkehrs- und Energiedirektion  

Klassifizierung: Nicht klassifiziert 

Antrag Regierungsrat:  

  

 

Madretschstrasse und Mettstrasse in Biel/Bienne zu Kantonsstrassen erklären 

Der Regierungsrat wird beauftragt, die Madretschstrasse und die Mettstrasse in Biel/Bienne zu 

Kantonsstrassen zu erklären. 

Begründung: 

Die Madretschstrasse und die Mettstrasse bilden eine wichtige innerstädtische Verkehrsachse 

der Stadt Biel. Sie werden entsprechend als «wichtige Gemeindestrassen» ausgewiesen. Seit 

Eröffnung des A5-Ostasts wird die Nutzung dieser Achse durch «verkehrsflankierende Mass-

nahmen» für den motorisierten Individualverkehr (MIV) zunehmend erschwert. Es ist absehbar, 

dass alsbald weitere Einschränkungen getroffen werden, die dem MIV die Durchfahrt faktisch 

verunmöglichen werden. 
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Die bisherige Nutzungsmöglichkeit dieser Verkehrsachse liegt aber im Interesse des Kantons. 

Werden die Autobahntunnel der A5-Umfahrung wegen Sanierungsmassnahmen oder Unfällen 

(teil-)gesperrt, verlagert sich der gesamte Verkehr wieder durch die Stadt Biel − mit entspre-

chend negativen Folgen für die Bevölkerung der gesamten Region Biel-Seeland-Berner Jura. Mit 

der Aufwertung der Madretschstrasse und der Mettstrasse zu Kantonsstrassen bliebe dieser 

wichtige Bypass erhalten. 

Verteiler 

 Grosser Rat 


